
 
 

 
Bekanntmachung 
Art. 55 GLKrWG 

 
 
Am Sonntag, den 08. März 2026 finden die Kommunalwahlen - Gemeinde- und Landkreiswahlen - 

in Bayern statt. Bei den allgemeinen Gemeinde- und Landkreiswahlen werden neben den 

Gemeinderäten und Kreisträte die ersten Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, sowie die 

Landrätinnen und Landräte für sechs Jahre gewählt.  

Das Bayerische Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration stellt im Internet unter 

https://www.stmi.bayern.de/wahlen-und-abstimmungen/kommunalwahlen/ und 

https://www.statistik.bayern.de/wahlen/kommunalwahlen/index.html entsprechende Informationen für 

die Bevölkerung zur Verfügung.  

Gemäß Art. 55 Abs. 1 GLKrWG ist der letzte fortgeschriebene Stand der Bevölkerung, der vom 

Landesamt für Statistik 

https://www.statistikdaten.bayern.de/genesis/online?operation=result&code=12411-

000&regionalmerkmal=GEMEIN#abreadcrumb früher als sechs Monate vor dem Wahltag 

veröffentlicht wurde, zugrunde zu legen.  

Mit einer Einwohnerzahl von 2633 (Stichtag 31.03.2025) sind in der Marktgemeinde Geiselwind 

neben dem berufsmäßigen ersten Bürgermeister insgesamt 14 ehrenamtliche 

Gemeinderatsmitglieder zu wählen. 
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                  Stv. Geschäftsleiter 
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Angeschlagen am:  _______________________   

Abgenommen am:  _______________________ 

an der Anschlagtafel im Rathaus  

Veröffentlicht am:  _______________________     

im Amtsblatt der Gemeinde „Drei-Franken-Aktuell „DFA“, Nr. ________  

______________________________________________________________________________ 

 

 


